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Korrespondenz
Abwasser, Abfall
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Die Umweltministerkonferenz hat 
auf ihrer Sitzung am 5. Mai 2026 
einen Beschluss zur Phosphorrück-
gewinnung aus Klärschlamm gefasst 
und dabei insbesondere Forderun-
gen bezüglich einer rechtssicheren 
Übergangslösung und dem 
Inverkehrbringen von Phosphor-Rezyklaten gestellt. Die 
DWA begrüßt den Beschluss ausdrücklich.

Foto: Hooman Mohammadi, 
Andreas Kolb/ISWW,  

TU Braunschweig
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Am 17. April 2026 wurde in 
Hamburg die 100. Sitzung des 
DWA-Fachausschuss KEK-3 
„Thermische Klärschlammbe-
handlung“ gefeiert. Auf dem Programm des DWA-Fach-
ausschusses standen unter anderem eine Besichtigung 
der im Bau befindlichen Klärschlammverbrennungs- und 
Phosphoraufbereitungsanlage am Standort Köhlbrand-
höft sowie eine ausgedehnte Hafenrundfahrt.

Foto: Hamburg Wasser
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Die Betreiber von 
Abwasserbehandlungs-
anlagen in Deutschland 
stellen jährlich viele 
Daten für statistische 
Erhebungen zur 
Verfügung. Diese wurden 
von der DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.6 ausführlich 
aufgearbeitet und zusammengefasst. Der vorliegende 
erste Teil beinhaltet insbesondere statistische Daten zur 
anfallenden Menge, Beschaffenheit und den Ent
sorgungswegen kommunaler Klärschlämme. 

Foto: Veolia
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Die Güte der Schlamm
stabilisierung hat 
maßgeblichen Einfluss  
auf die weitere Verar
beitung des auf einer 
Kläranlage produzierten 
Klärschlamms und auf die 
Emission des klimarelevanten Gases Methan. Als Maß für 
den Grad der Stabilisierung eines Klärschlamms dient 
dessen Restgaspotenzial, das Restmethanpotenzial oder 
das dimensionslose Methanemissionspotenzial.

Bild: Huber SE
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Mit der Novellierung der Klärschlamm
verordnung im Jahr 2017 werden höhere 
Anforderungen an die Klärschlammentsor-
gung und damit auch an Ausschreibungen 
der Klärschlammentsorgung gestellt. Die 
DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.7 hat den von 
ihr erarbeiteten „Fragenkatalog ‚Ausschrei-
bung der Klärschlammentsorgung‘“ überarbeitet und 
aktualisiert. Ergänzt wurden insbesondere Hinweise zur 
Ausschreibung der Phosphorrückgewinnung.

Seite 589
Im Zuge verschärfter Klimaziele gewinnen 
Treibhausgas(THG)-Emissionen aus 
Kläranlagen zunehmend an Bedeutung. 
Zur Erstabschätzung und Identifizierung 
wesentlicher Emissionspfade direkter 
THG-Emissionen wurde der THG-Check 
entwickelt, der Anwendern als anwendungsorientiertes 
Werkzeug dienen soll.

Bild: FU Berlin/ 
Torsten Lipski
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Einladung zur 79. Mitgliederversammlung
An alle Mitglieder der DWA

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

ich freue mich sehr, Sie hiermit herzlich zur 79. Mitgliederver­
sammlung am Montag, 14. September 2026, um 14:00 Uhr nach 
Hennef in die Bundesgeschäftsstelle einzuladen. Die diesjährige 
Mitgliederversammlung findet hybrid statt. Bitte beachten Sie, 
dass Sie sich aus organisatorischen Gründen bis zum 09. Septem­
ber zur Versammlung angemeldet haben müssen, damit Sie an 
den digital durchgeführten Abstimmungen teilnehmen können.

Tagesordnung
1.	 Begrüßung durch den Präsidenten
2.	 Bestimmung eines Mitglieds zur Mitunterzeichnung der Nie-

derschrift*
3.	 Berichterstattung
4.	 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2027*
5.	 Festsetzung der Beitragsordnung*
6.	 Satzungsänderung*
7.	 Entgegenahme der Jahresrechnung 2025 und Entlastung des 

Präsidiums*
8.	 Festsetzung der Wirtschaftspläne 2027/2028*
9.	 Wahlen*

9.1	 Wahl des Präsidenten
9.2	 Kuratorium
9.3	 Ehrenrat

10.	Verschiedenes
11.	Termin der nächsten Mitgliederversammlung

Anträge
Anträge, die der Mitgliederversammlung vorgelegt werden sollen, 
müssen satzungsgemäß spätestens einen Monat vor der Ver-

sammlung schriftlich bei der Bundesgeschäftsstelle eingereicht 
werden.

Informations- und Beschlussvorlagen
Der schriftliche Bericht mit Beschlussvorlagen wird ab dem 4. Sep­
tember im Mitgliederbereich unter www.dwahub.de eingestellt 
sein. Fragen hierzu können direkt im Mitgliederbereich gestellt 
werden. Tagesordnungspunkte mit Abstimmung sind mit einem * 
gekennzeichnet.

Abstimmungen und Stimmenübertragung
Während der Mitgliederversammlung wird mit einem Online-Tool 
anonym abgestimmt. Sie können Ihre Stimme per schriftlicher Er-
klärung auf ein anderes Mitglied übertragen (max. 10 Stimmen pro 
Mitglied). Wenn Sie ein förderndes Mitglied vertreten möchten, 
benötigen Sie eine Vertretungsvollmacht. Die entsprechenden 
Formulare stehen im Mitgliederbereich unter www.dwahub.de.

Organisatorische Fragen richten Sie bitte an  
mitgliederversammlung@dwa.de.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
Ihr

DWA-Mitgliederversammlung

Prof. Dr. Uli Paetzel
Präsident

27./28. September 2027 in Berlin

1. Keynote bestätigt

WasserTage 2027

Programm 2027  
hier vorbestellen:

Save the date!

RANGA YOGESHWAR 
Der große Umbruch –  
Wie verändert KI unser Leben?

© H. G. Esch

26-07- 035 KA + KW Kunde: DWA

4c c m y k

gelieferte PDF -> Anschnitt auf 3mm erweitert

210 x 99 mm + 3 mm Beschnitt

http://www.dwahub.de
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mailto:mitgliederversammlung@dwa.de
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Editorial

Klärschlamm im Fokus – Verantwortung 
sichern, Transformation gestalten

zielt weiter, um den Austausch innerhalb 
der Fachgemeinschaft zu stärken und Wis-
sen besser zugänglich zu machen. Mit dem 
DWA Hub steht eine Vernetzungsplattform 
zur Verfügung, die den fachlichen Dialog 
begleitet und neue Formen der Zusam-
menarbeit eröffnet. Über den DWAdirect-
Account kann sich jede und jeder einwäh-
len und Teil dieses wachsenden digitalen 
Netzwerks werden. Damit schaffen wir 
Räume, in denen Expertise zusammen-
kommt und sich weiterentwickelt.

Zugleich verändert sich die fachliche 
Arbeit selbst. Künstliche Intelligenz eröff-
net neue Möglichkeiten – auch für das 
Ehrenamt, das eine tragende Säule unserer 
Arbeit darstellt. Mit der Veröffentlichung 
unserer KI-Leitlinie für das Ehrenamt ge-
ben wir Orientierung und unterstützen un-
sere Ehrenamtlichen dabei, diese neuen 
Werkzeuge reflektiert und verantwortungs-
voll einzusetzen.

Die Themen dieses Heftes lassen sich 
nicht isoliert betrachten. Klärschlamm, 
Phosphorrückgewinnung, Regulierung und 
Digitalisierung sind Ausdruck eines umfas-
senden Transformationsprozesses. Es geht 
um die Frage, wie wir technologische Inno-
vation, politische Rahmensetzung und 
fachliche Verantwortung in Einklang brin-
gen – und dabei die Verlässlichkeit unserer 
wasserwirtschaftlichen Infrastruktur si-
chern.

Diese Ausgabe lädt dazu ein, diesen 
Weg mit klarem Blick und fundierter Dis-
kussion weiterzugehen.

internen Abstimmungsprozess, um die 
vielfältigen Interessen und Perspektiven ih-
rer Mitgliedschaft tragfähig zu integrieren. 
In einer fachlich und politisch bereits weit 
fortgeschrittenen Diskussion ist dies ein 
anspruchsvoller Weg – zugleich aber Vor-
aussetzung dafür, als Verband mit Gewicht 
und Legitimation in den politischen Dis-
kurs einzutreten und die Rahmenbedin-
gungen für die Wasserwirtschaft wirksam 
mitzugestalten.

Parallel zu diesen inhaltlichen Heraus-
forderungen erleben wir eine Phase tief-
greifender politischer Weichenstellungen. 
Die Bundesregierung verfolgt das Ziel der 
Entbürokratisierung mit Nachdruck. Effizi-
entere Verfahren und schnellere Entschei-
dungen sind ohne Zweifel erforderlich, um 
die anstehenden Aufgaben bewältigen zu 
können. Mit großer Aufmerksamkeit – aber 
zum Teil auch mit großer Sorge – beobach-
ten wir jedoch Entwicklungen, bei denen in 
diesem Zuge Verweise auf die Einhaltung 
des Standes der Technik aus gesetzlichen 
Regelungen zurückgenommen werden. Für 
die Wasserwirtschaft ist der Stand der 
Technik weit mehr als eine formale Bezug-
nahme. Er bildet das Fundament für Quali-
tät, Sicherheit und langfristige Funktions-
fähigkeit unserer Systeme. Technisches Re-
gelwerk, welches den Stand der Technik 
beschreibt, vereinfacht Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren, ohne Innovationen 
auszubremsen. Wird dieses Fundament ge-
schwächt, gerät die Verlässlichkeit unserer 
Infrastrukturen unter Druck. Die damit ver-
bundenen Implikationen habe ich in einem 
weiterführenden Beitrag in diesem Heft 
vertieft.

Die Frage nach der Ausgestaltung staat-
licher Rahmenbedingungen ist untrennbar 
mit der Entwicklung moderner Verwaltung 
verbunden. Die jüngste Evaluation des 
neuen Bundesministers für Digitales und 
Staatsmodernisierung zeigt, dass zahlrei-
che digitale Angebote bereits etabliert 
sind, in der öffentlichen Wahrnehmung je-
doch noch nicht ausreichend verankert 
sind. Digitalisierung bleibt damit eine dop-
pelte Aufgabe: Sie verlangt nach konse-
quenter Umsetzung – und zugleich nach 
besserer Sichtbarkeit und Verständlichkeit.

Diesen Anspruch nehmen wir als DWA 
ernst. Wir entwickeln unsere Angebote ge-

Diese Ausgabe unserer Verbandszeitschrift 
richtet den Blick auf ein Thema, in dem 
sich zentrale Herausforderungen unserer 
Zeit bündeln: Klärschlamm macht die 
Wechselwirkungen zwischen Geo- und Res-
sourcenpolitik ebenso sichtbar wie die An-
forderungen des Umweltschutzes. Er steht 
für die Notwendigkeit, technologische Of-
fenheit zu bewahren und zugleich verläss-
liche Standards einzuhalten – und er ver-
weist auf die Realität begrenzter finanziel-
ler Ressourcen, die vielerorts über Tempo 
und Richtung von Investitionen entschei-
den. Kaum ein Bereich zeigt so deutlich, 
wie eng Versorgungs- und Entsorgungs
sicherheit, Kreislaufwirtschaft und politi-
sche Rahmensetzung miteinander ver-
flochten sind.

Vor diesem Hintergrund gewinnen die 
konkreten Umsetzungsfragen zusätzlich an 
Gewicht. Die Beiträge dieser Ausgabe grei-
fen sie in ihrer ganzen Bandbreite auf – von 
laufenden Ausschreibungen zur Klär-
schlammmonoverbrennung bis hin zu stra-
tegischen Perspektiven der Ressourcen-
nutzung, insbesondere der Phosphorrück-
gewinnung. Sie machen deutlich, dass sich 
hinter einzelnen Verfahren und Projekten 
stets grundlegende Weichenstellungen 
verbergen: für Infrastruktur, für regionale 
Kooperationen und für die langfristige 
Sicherung stofflicher Kreisläufe.

Mit der ab 2029 zu erfüllenden Phos-
phorrückgewinnung rückt dabei ein ver-
bindlicher Zielpunkt näher, der für viele Be-
treiber, Kommunen und Unternehmen 
gleichermaßen Herausforderung und Ver-
pflichtung ist. Es geht um erhebliche Inves-
titionen, um belastbare Partnerschaften 
und um die Frage, wie sich technologische 
Optionen sinnvoll in bestehende Struktu-
ren integrieren lassen. Gleichzeitig bleibt 
die Sicherung ausreichender Behand-
lungs-, Verbrennungs- und Rückgewin-
nungskapazitäten eine zentrale Aufgabe. 
Der regulatorische Rahmen ist gesetzt – 
seine konkrete Ausgestaltung wird weiter-
hin von intensiven fachlichen und politi-
schen Diskussionen begleitet werden.

Im Zentrum dieser Debatte steht die 
Rückgewinnung von Phosphor als strategi-
schem Rohstoff. Die DWA erarbeitet derzeit 
ihre Position zur Phosphorrückgewinnung 
und setzt dabei bewusst auf einen breiten 

Dr.-Ing. Lisa Irwin-Broß
DWA-Vorständin

http://www.dwa.info/Zeitschriften
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Cybervorfälle spielerisch 
trainieren: TH Köln  
entwickelt Serios Game

Mit ReACD (Reaktion auf Cybersicherheits-
vorfälle und Datenverlust) entwickelt die 
TH Köln ein Serious Game, das Unterneh-
men dabei unterstützt, ihre Handlungs
fähigkeit im Ernstfall zu stärken. In reali-
tätsnahen Szenarien trainieren Spielende 
den Umgang mit Cybervorfällen, treffen 
Entscheidungen unter Zeitdruck und ler-
nen, angemessen auf kritische Situationen 
zu reagieren. Das Spiel steht online zur Ver-
fügung.
https://reacd.th-koeln.de� a

Irisches Gericht lässt EU-
Abwasserrichtlinie vom 
Europäischen Gerichtshof 
prüfen

Der Irish High Court hat am 20. Mai 2026 
entschieden, zentrale Bestimmungen der 
EU-Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur 
Vorabentscheidung gemäß Artikel 267 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union (AEUV) vorzulegen. Aus-
gangspunkt ist eine Klage der Irish Phar-
maceutical Healthcare Association (IPHA) 
und der Alliance for Medicines for Ireland 
(MFI) gegen die geplante nationale Um
setzung der Richtlinie in irisches Recht.

Die irischen Kläger greifen vor allem die 
Regeln an, mit denen die EU die Kosten der 
neuen, vierten Reinigungsstufe in Kläranla-
gen auf bestimmte Hersteller verteilt. Sie 
argumentieren, dass die Richtlinie dabei 
gegen grundlegende Prinzipien des EU-
Rechts verstößt. Konkret kritisieren sie, 
dass pauschal alle Humanarzneimittel in 
die Kostenverantwortung einbezogen wer-
den, dass Hersteller von Arzneimitteln und 
Kosmetika mindestens 80 Prozent der Kos-
ten der zusätzlichen Reinigungsstufe tra-
gen sollen und dass die Richtlinie die Be-
sonderheiten der Pharmabranche außer 
Acht lässt. Bereits zuvor hatte der Mitglied-
staat Polen eine Nichtigkeitsklage gegen 
die Richtlinie eingereicht.

Darüber hinaus haben fast alle Unter-
nehmenskläger, die in erster Instanz mit ih-
ren Klagen gegen die Richtlinie gescheitert 
waren, Rechtsmittel beim EuGH eingelegt. 
Damit ist der Europäische Gerichtshof nun 
in mehreren Verfahren unmittelbar mit der 
Frage befasst, ob die aktuelle Ausgestal-
tung der Kommunalabwasserrichtlinie mit 

der Cybersicherheit beschlossen. Das sieht 
mehr Befugnisse für das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik, das 
Bundeskriminalamt sowie die Bundespoli-
zei vor. Damit soll die Aufklärung und die 
Erkennung konkreter Angriffe und langfris-
tig laufender Angriffskampagnen verbes-
sert werden. Zudem soll die Entdeckung 
konkreter Vorbereitungshandlungen durch 
das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) ausgebaut werden.	
� a

Kommunalabwasserrichtlinie: 
Deutsche Arzneimittelhersteller 
gehen vor dem Europäischen 
Gerichtshof in Berufung

Nachdem es das Europäische Gericht im 
Februar 2026 abgelehnt hatte, sich mit 14 
Klagen europäischer Pharmaunternehmen 
inhaltlich zu befassen, haben fast alle Un-
ternehmen Rechtsmittel eingelegt. Sie wol-
len klären lassen, ob die erweiterte Herstel-
lerverantwortung auf Humanarzneimittel 
in dieser Form anwendbar ist. Das teilte der 
Branchenverband Pharma Deutschland 
am 5. Mai 2026 mit.

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die 
grundsätzliche rechtliche Bewertung des 
Systems der erweiterten Herstellerverant-
wortung im Zusammenhang mit dem Aus-
bau der kommunalen Kläranlagen um eine 
vierte Reinigungsstufe. Das Gericht der Eu-
ropäischen Union hatte sich bisher nicht 
mit der Frage befasst, ob die Regelung mit 
Blick auf Humanarzneimittel rechtlich trag-
fähig ist. Ziel der Kläger ist es, die Zulässig-
keit der Nichtigkeitsklagen gegen die nach 
Meinung der Pharmaindustrie „rechtlich 
fehlerhaften“ Kostenumlagen im Rahmen 
der Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser zu erwirken.

Die Kommunalabwasserrichtlinie sieht 
vor, dass Hersteller von Humanarzneimit-
teln und Kosmetika mindestens 80 Prozent 
der Kosten für Bau und Betrieb einer vier-
ten Reinigungsstufe in kommunalen Klär-
anlagen tragen sollen. Nach Auffassung der 
betroffenen Unternehmen ist damit aber 
noch nicht beantwortet, ob dieses Modell 
gegenüber Arzneimittelherstellern über-
haupt dem europäischen Verursacherprin-
zip entspricht und rechtlich auf einer trag-
fähigen Grundlage steht.

Pharma Deutschland wird dem Verfah-
ren als Streithelfer beitreten, sobald das 
Verfahren gestartet ist und die Möglichkeit 
dazu besteht.� a

Spektrum

LAGA: Statusbericht zur 
Phosphorrückgewinnung 
veröffentlicht

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Ab-
fall (LAGA) hat einen Statusbericht „Sicher-
stellung der Phosphorrückgewinnung bis 
2029“ veröffentlicht. Darin fasst der Ad-
hoc-Ausschuss, der für den Bericht verant-
wortlich ist, den Stand der Arbeiten zu Ge-
bührenregelungen, Ausschreibungen für 
die Klärschlammentsorgung und zur Lang-
zeitlagerung von Klärschlammverbren-
nungsaschen zusammen. In der Zusam-
menfassung heißt es „Zu ergreifende Maß-
nahmen, um die Phosphorrückgewinnung 
ab 2029 sicherzustellen, konnten ange-
sichts der Komplexität und des zeitlichen 
Rahmens nur bedingt erarbeitet werden.“

Download des Statusberichts der LAGA:
www.gfa-news.de/gfa/webcode/ 
20260527_001� a

NIS-2-Registrierung –  
Frist läuft ab

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) erinnerte Mitte Juni 
2026 noch einmal daran, dass auch viele 
Unternehmen der Wasserwirtschaft gemäß 
der NIS-2-Richtlinie unter anderem zur Re-
gistrierung beim BSI verpflichtet sind. Bis-
lang hätten sich weniger Unternehmen re-
gistriert, als das BSI erwartet hat. Wörtlich 
schreibt das BSI: „Da die Registrierungen 
überfällig sind, gehen wir davon aus, dass 
alle bisher noch nicht registrierten Einrich-
tungen die Registrierung bis zum 31. Juli 
2026 erfolgreich abschließen.“

Am 6. Dezember 2025 ist das neue BSI-
Gesetz in Kraft getreten, mit dem die NIS-2-
Richtlinie für ein hohes einheitliches Cy-
bersicherheitsniveau in der EU in nationa-
les Recht umgesetzt wurde. Ein wichtiges 
Ziel dieses Gesetzes ist die Begrenzung und 
Vermeidung von Störungen und Sicher-
heitsvorfällen bei Unternehmen, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Funktionsfähig-
keit des Gemeinwesens sowie zur wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Versor-
gungssicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland leisten.
https://www.bsi.bund.de/nis-2� a

Bundeskabinett: Stärkung der 
Cybersicherheit beschlossen

Für mehr Sicherheit im Internet hat das 
Bundeskabinett ein Gesetz zur Stärkung 

http://www.dwa.info/KA
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https://www.bsi.bund.de/nis-2
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auf mehrere Firmen aufgeteilt werden, um 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men die Teilnahme am Wettbewerb zu er-
möglichen, bleibt zentrales Element des 
Vergaberechts. Neu sind hingegen einige 
Ausnahmen von diesem Prinzip. So soll ei-
ne Gesamtvergabe künftig nicht nur zuläs-
sig sein, wenn wirtschaftliche oder techni-
sche Gründe dies erfordern. Sie soll den 
Auftraggebern vielmehr auch dann offen-
stehen, wenn zeitliche Gründe die Gesamt-
vergabe erfordern, es sich um ein Infra-
strukturvorhaben handelt und der ge-
schätzte Auftragswert mindestens das 
Doppelte des EU-Schwellenwertes erreicht 
oder überschreitet. Darüber hinaus muss 
das Vorhaben entweder aus dem Sonder-
vermögen Infrastruktur und Klimaneutrali-
tät finanziert werden oder der Verkehrs
infrastruktur (Eisenbahn, Bundesfernstra-
ßen, Bundeswasserstraßen und Flugplät-
ze) zuzuordnen sein.

Die von der Rechtsprechung entwickel-
ten Eignungskriterien von Unternehmen 
und deren Darstellung in den Vergabeun-
terlagen schreibt das Gesetz fest. Sie müs-
sen sowohl mit dem Gegenstand des Auf-
trages als auch mit dem Auftragswert in 
Verbindung stehen. Außerdem sollen Inno-
vation sowie die Beteiligung kleiner, mittle-
rer und junger Unternehmen gezielt ge-
stärkt werden. Ihre spezifische Situation 
sei bei den Eignungskriterien, Nachweisen 
und der Angebotsaufforderung stärker zu 
berücksichtigen.

Die Entschließung der Länder wird der 
Bundesregierung übermittelt. Ihr steht frei, 
wie und wann sie darauf reagiert.� a

Startschuss für Groß
wärmepumpe an der 
Kläranlage Halle (Saale)

Auf der Kläranlage Halle-Nord wird eine 
Großwärmepumpe erreichtet. Der Stadtrat 
der Stadt Halle (Saale) hat am 29. April 
2026 den Beschluss zur Kommunalen Wär-
meplanung (KWP) gefasst. Bereits am 30. 
April 2026 wurde der „Startschuss Groß-
wärmepumpe Kläranlage“ gesetzt. Die An-
lage wird künftig Wärme aus gereinigtem 
Abwasser gewinnen und in das Fern
wärmenetz einspeisen. Die geplante Groß-
wärmepumpe an der Kläranlage Halle-
Nord ist die erste Abwasser-Großwärme-
pumpe auf Basis von Isobutan als Kälte
mittel, die in Deutschland gebaut wird. Die 
Anlage ermöglicht eine jährliche, poten-
zielle Einsparung von etwa 16 000 Tonnen 
Kohlendioxid.� a

den Grundprinzipien des Unionsrechts ver-
einbar ist.� a

CyberGovSecure gestartet: 
Bund stärkt Cybersicherheit 
koordiniert und ressort
übergreifend

Mit dem Kick-off des Programms Cyber
GovSecure Anfang Mai 2026 hat die Bun-
desverwaltung den operativen Start für ei-
ne koordinierte Stärkung der Cybersicher-
heit vollzogen. Unter der Koordination der 
CISO Bund, des Bundesministeriums für 
Digitales und Staatsmodernisierung und 
mit fachlicher Begleitung durch das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) werden in den kommenden 
Jahren gezielt Maßnahmen zur Erhöhung 
der Cyberresilienz umgesetzt.

CyberGovSecure ist ein zentraler 
Baustein zur Umsetzung der EU-NIS-2-
Richtlinie in der Bundesverwaltung. Ziel 
des Programms ist es, die Informationssi-
cherheit der Bundesbehörden schnell, 
wirksam und messbar zu verbessern und 
die Handlungsfähigkeit des Staates in ei-
nem zunehmend komplexen Bedrohungs-
umfeld nachhaltig zu sichern. Das Pro-
gramm setzt bewusst auf umsetzbare Maß-
nahmen statt auf umfangreiche Vorarbei-
ten oder zusätzliche Konzeptpapiere. Alle 
Bundesbehörden sind in das Programm 
einbezogen. Die Umsetzung erfolgt in der 
Verantwortung der jeweiligen Behörden, 
die dabei fachlich und organisatorisch un-
terstützt werden. Ein zentrales Berichts
wesen sorgt für Transparenz über Um
setzungsstände, Fortschritte und Hand-
lungsbedarfe in der gesamten Bundesver-
waltung.� a

EU-Kommission: Leitlinien  
zur Stärkung der Widerstands
fähigkeit Europas durch 
Klärung der Anwendung des 
EU-Wasserrechts veröffentlicht

Die Europäische Kommission hat Leitlinien 
veröffentlicht, um eine einfachere und ein-
heitlichere Umsetzung der EU-Wasserge-
setze zu gewährleisten, indem Unsicher-
heiten in Bezug auf die Einhaltung der Vor-
schriften verringert werden. Ziel ist es, Eu-
ropas allgemeine Resilienzagenda zu un-
terstützen, zu der auch die Wasserresilienz 
gehört. Der Leitfaden soll Klarheit schaffen 
in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie, 
die durch ihre Tochterrichtlinien – die 

Grundwasserrichtlinie und die Richtlinie 
über Umweltqualitätsnormen – unterstützt 
wird. Sie ist Teil des RESourceEU-Aktions-
plans.

Das Dokument enthält auch Beispiele 
dafür, wie Flexibilitäten angewendet wer-
den können, um Bergbau-, Metallverarbei-
tungs- und andere Projekte für kritische 
Rohstoffe zu erleichtern. Während sich die 
jetzigen Leitlinien auf den Bergbausektor 
konzentrieren, können die Schlussfolge-
rungen auch auf andere Projekte oder Tä-
tigkeiten angewandt werden, einschließ-
lich solcher im Zusammenhang mit strate-
gischen Sektoren, die im Rahmen der Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie III, des Chip-
Gesetzes oder des Netto-Null-Industrie-Ge-
setzes gefördert werden, so die EU-Kom-
mission in einer Mitteilung. Er ergänzt auch 
die Bemühungen der Kommission um eine 
Beschleunigung der Genehmigungsverfah-
ren, einschließlich ihres Vorschlags für eine 
Verordnung zur Beschleunigung der Um-
weltprüfungen.

Download der Leitlinien:
https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2026/2836	
� a

EU-Wasser-Paket veröffentlicht

Am 20. April wurde 2026 das EU-Wasser-
Paket, die größte Reform des EU-Wasser-
rechts seit Jahren, im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht (Richtlinie 
zur Änderung der Wasserrahmenrichtlinie, 
der Grundwasserrichtlinie sowie der Richt-
linie über Umweltqualitätsnormen im Be-
reich der Wasserpolitik). Die Richtlinie ist 
am 10. Mai 2026 in Kraft getreten. Die Um-
setzung in nationales bzw. deutsches Recht 
muss bis zum 21. Dezember 2027 erfolgen 
(Artikel 4).
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/805/
oj/eng� a

Bundesrat: Länder stimmen 
beschleunigter Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu

Der Bundesrat hat am 8. Mai 2026 dem Ge-
setz für eine beschleunigte Vergabe öffent-
licher Aufträge zugestimmt. Das Gesetz 
sieht vor, die Wertgrenze für Direktaufträge 
von derzeit (vorübergehend) 15 000 Euro 
dauerhaft auf 50 000 Euro anzuheben. Um 
weiterhin einen wirksamen Wettbewerb 
sicherzustellen, sollen die Auftraggeber bei 
mehreren Aufträgen jedoch zwischen den 
Unternehmen wechseln.

Der Grundsatz der Teillosbildung, der 
besagt, dass größere öffentliche Aufträge 
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misch verwertet werden. Die daraus ge-
wonnene thermische Energie soll der Fern-
wärme- und Stromversorgung in Köln die-
nen.� a

VGH Baden-Württemberg: 
Klärschlammheizkraftwerk 
Walheim kann gebaut werden

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg (VGH) hat die Klage der Gemeinde 
Walheim abgewiesen, mit der sie gegen 
den Vorbescheid und die erste immissions-
schutzrechtliche Teilgenehmigung für die 
Errichtung eines Klärschlammheizkraft-
werks vorgehen wollte (Az. 10 S 1290/25).

EnBW beabsichtigt, in der Gemeinde 
Walheim auf dem Areal des ehemaligen 
Kohlekraftwerks ein Klärschlammheiz-
kraftwerk zu errichten. Im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens war gemäß §  36 
BauGB das Einvernehmen der Gemeinde 
erforderlich. Sie hatte dieses mit der Be-
gründung verweigert, das Vorhaben sei 
nicht genehmigungsfähig, da es sich bau-
planungsrechtlich im Außenbereich (§  35 
BauGB) befinde und die Erschließung im 
Hinblick auf das beim Betrieb der Anlage 
anfallende Brüdenabwasser (das bei 
Trocknung des Klärschlamms entstehende 
Kondensat) nicht gesichert sei. Das Regie-
rungspräsidium ersetzte daraufhin das Ein-
vernehmen der Gemeinde im Bescheid 
vom 25. Juni 2025, mit dem der EnBW zu-
gleich ein immissionsschutzrechtlicher 
Vorbescheid und eine erste immissions-
schutzrechtliche Teilgenehmigung (im We-
sentlichen die davon umfasste Baugeneh-
migung) zur Errichtung des Vorhabens er-
teilt wurde. Hiergegen hat die Gemeinde 
im Juli 2025 Klage erhoben.

Zur Begründung seines Urteils hat der 
VGH ausgeführt, dass die Gemeinde das 
nach § 36 BauGB erforderliche Einverneh-
men, das der Sicherung ihrer Planungsho-
heit dient, zu Unrecht versagt hat. Das Re-
gierungspräsidium habe das Einverneh-
men daher zu Recht ersetzt. Entgegen der 
Ansicht der Gemeinde befinde sich das Vor-
haben bauplanungsrechtlich im Innenbe-
reich (§ 34 BauGB). Der VGH hat zur Beur-
teilung der örtlichen Verhältnisse einen Au-
genschein vor Ort eingenommen und die 
vorhandenen Industriebauten, einschließ-
lich des stillgelegten Kohlekraftwerks und 
die diesem dienenden baulichen Anlagen, 
als maßstabsbildend für die Frage des Be-
bauungszusammenhangs berücksichtigt. 
Das Klärschlammheizkraftwerk fügt sich 
nach Auffassung des Senats auch in diese 
nähere Umgebung ein.

Regierung kündigt 
bundesweites einheitliches 
Baumkataster an

Der Bundesregierung liegen nach eigener 
Aussage aktuell keine Informationen über 
Anzahl, Art, Alter und Zustand von Straßen-
bäumen vor. Das Bundesministerium für 
Verkehr (BMV) habe die Bundesanstalt für 
Straßen- und Verkehrswesen (BASt) jedoch 
beauftragt, auf Grundlage der Baum
kataster der Länder ein bundesweites ein-
heitliches Baumkataster zu erstellen, heißt 
es in der Antwort der Regierung auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (Bundestags-Drucksache 21/6203).
https://dserver.bundestag.de/
btd/21/062/2106203.pdf� a

Bayern: Bewerbungen  
als Modellregion möglich – 
Kommunen dürfen  
„einfach mal machen“

Weniger Vorschriften, schnellere Verfahren, 
mehr Vertrauen vor Ort: Mit Inkrafttreten 
des „Einfach-mal-machen-Gesetzes“ kön-
nen sich Bayerns Städte, Gemeinden und 
Landkreise seit Mitte Mai 2026 offiziell als 
Modellregionen bewerben und zeitlich be-
fristet von bestimmten Landesvorschriften 
abweichen. Ziel ist es, Bürokratie abzubau-
en und praxistaugliche Lösungen direkt vor 
Ort zu testen. Das Gesetz wurde Ende Feb-
ruar auf Initiative der CSU-Fraktion im Bay-
erischen Landtag beschlossen. Das Innen-
ministerium prüft die Bewerbungen und 
bezieht dabei die thematisch betroffenen 
Ministerien ein. Auch die kommunalen 
Spitzenverbände werden an den Entschei-
dungen beteiligt.
www.modellregionen.bayern.de� a

Sachsen: Umfassender Umbau 
der staatlichen Verwaltung  
in Vorbereitung

Der sächsische Ministerpräsident Michael 
Kretschmer hat im Mai 2026 im Landtag für 
eine umfassende Reform der öffentlichen 
Verwaltung des Freistaates geworben. Die 
Staatsregierung hatte auch vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung 
Ende April ein umfangreiches Reformpaket 
beschlossen. Ziel ist es, die staatliche Ver-
waltung schlanker und gleichzeitig effizi-
enter zu machen und so Wirtschaft, Kom-
munen und Bürger zu entlasten. Dabei geht 
es um den Verzicht und die Bündelung von 

Aufgaben sowie strukturelle Veränderun-
gen wie die Zusammenlegung von Einrich-
tungen. Bis 2040 sollen nach diesen Über-
legungen 8773 Stellen abgebaut werden. 
Kretschmer sagte im Landtag, am Ende 
werde dies den Landeshaushalt pro Jahr 
um 600 Millionen Euro entlasten. Um dies 
zu erreichen, seien Strukturveränderungen 
und Aufgabenverzicht notwendig. Kommu-
nen solle mehr Handlungsspielraum er-
möglicht werden. Die Berichtspflichten der 
Unternehmen sollen stark reduziert wer-
den. Insgesamt sind deutlich weniger 
Stichprobenüberprüfungen vorgesehen. 
Kretschmer sprach von der Einführung ei-
ner Vertrauenskultur.� a

Spatenstich für Anlage zur 
Klärschlammverwertung in 
Köln Merkenich

Mit einem gemeinsamen Spatenstich ha-
ben die Gesellschafter der KLAR GmbH 
Ende April 2026 den Bau der Klärschlamm-
verwertungsanlage am Standort Köln Mer-
kenich offiziell eingeläutet. Das Projekt ist 
ein zentraler Baustein für eine zukunfts
sichere und kommunale Klärschlammver-
wertung in Köln und der Region, so das Un-
ternehmen. Voraussetzung für den Baube-
ginn war die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung, die die Bezirksregierung 
Köln bereits im Februar 2026 erteilt hat. Die 
Genehmigung umfasst die Errichtung der 
baulichen und verfahrenstechnischen An-
lagen. Der Genehmigungsbescheid bestä-
tigt zudem, dass die Anlage alle maßgebli-
chen Anforderungen des Umwelt-, Immis-
sions- , Wasser- und Baurechts erfüllt. In 
den durchgeführten Gutachten wurde 
nachgewiesen, dass die geplante Anlage 
die geltenden Grenzwerte für Luftschad-
stoffe, Lärm und sonstige Umwelteinwir-
kungen einhält. Auch die Ergebnisse der 
Umweltverträglichkeitsprüfung zeigen, 
dass von der Anlage keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt zu erwarten sind. Die Anlage 
entsteht auf einem bestehenden Kraft-
werksstandort der RheinEnergie.

Gesellschafter der KLAR GmbH sind die 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, 
die Stadtwerke Köln GmbH (SWK), die Bun-
desstadt Bonn und die Klärschlammko-
operation Poolgesellschaft mbH (KKP), ein 
Zusammenschluss einiger kleinerer Städte 
und Umlandgemeinden. Die Anlage kann 
den Klärschlamm von ca. zwei Millionen 
Einwohnern verwerten. Pro Stunde kön-
nen bis zu 20 Tonnen Klärschlamm ther-
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Die Erschließung des Vorhabens sieht 
der VGH ebenfalls als gesichert. Die Ge-
meinde hatte insoweit vorgebracht, dass – 
in Hinblick auf die abwassermäßige Er-
schließung – ein Anschluss an einen Ab-
wasserkanal erforderlich sei. Der Senat des 
VGH konnte ein solches Erfordernis den ge-
setzlichen Regelungen nicht entnehmen. 
Die geplante Entsorgung des Brüdenab-
wassers über einen sogenannten „rollen-
den Kanal“ (Abtransport mittels LKW und 
dann Einleitung des Abwassers in die Klär-
anlage Heilbronn) sei hier ausreichend, 
weil die an sich entsorgungspflichtige Ge-
meinde die Abnahme des Brüdenabwas-
sers nach wasserrechtlichen Regelungen 
ablehnen durfte und ein alternativer Ent-
sorgungsweg konkret aufgezeigt wurde.�a

Elementarschaden
versicherung: Justizminis
terium kündigt Eckpunkte an

Das Bundesjustizministerium will in Kürze 
Eckpunkte für eine flächendeckende Ele-
mentarschadenversicherung vorlegen. Das 
machte Staatssekretärin Eva Schmierer 
beim GDV Insurance Summit Anfang Mai 
2026 in Berlin deutlich. In der Diskussion 
um eine flächendeckende Elementarscha-
denversicherung formulierte Schmierer die 
Anforderungen an ein tragfähiges Konzept: 
„Es muss erstens Sicherheit bieten, zwei-
tens bezahlbar bleiben und drittens breit 
akzeptiert und aktiv unterstützt werden.“ 
Gleichzeitig appellierte sie an die Eigenver-
antwortung jeder und jedes einzelnen. Der 
Staat könne nicht allumfänglich Sicherheit 
für alle versprechen. Das solle er auch 
nicht. Derzeit sind nach Angaben der Versi-
cherungswirtschaft rund 60 Prozent der 
Wohngebäude in Deutschland gegen Ele-
mentarschäden versichert – aus Sicht des 
Ministeriums eindeutig zu wenig. Die Koali-
tion hat sich laut Schmierer auf eine klare 
Linie verständigt: Im Neugeschäft sollen 
Wohngebäudeversicherungen künftig nur 
noch mit Elementarschutz angeboten wer-
den können. Im Bestandsgeschäft geht es 
um die Erweiterung bestehender Verträge 
zu einem Stichtag, verbunden mit der Prü-
fung einer Opt-out-Möglichkeit.� a

Bundeskabinett: Novelle des 
Baugesetzbuchs beschlossen

Das Kabinett hat die Novelle des Bauge-
setzbuchs und Raumordnungsgesetzes be-

schlossen. Mit der Reform des Städtebau- 
und Raumordnungsrechts sollen Planen 
und Bauen in Deutschland einfacher, digi-
taler und schneller werden. Ziel ist es unter 
anderem, Kommunen zu entlasten und 
Städte besser auf die anstehenden Heraus-
forderungen vorzubereiten. Genannt wer-
den ausdrücklich die Anpassung an den 
Klimawandel oder die nachhaltige Stadt-
entwicklung.

Einige Eckpunkte: Die Umweltprüfung 
wird beschleunigt, indem vertiefte Um-
weltprüfungen künftig nur noch dort 
durchgeführt werden, wo sie auch tatsäch-
lich erforderlich sind. Ist eine vertiefte Um-
weltprüfung nötig, soll sie erst im Zulas-
sungsverfahren erfolgen. Das Bauleitplan-
verfahren wird gestrafft und vollständig di-
gitalisiert. Der einheitliche Standard „XPla-
nung“ soll künftig in allen Verwaltungen 
für den medienbruchfreien Datenaus-
tausch angewendet werden. Städte in 
Deutschland müssen sich zunehmend vor 
Hitzewellen und Starkregen schützen. 
Durchgrünung mit Bäumen und Sträu-
chern kühlt die Luft und schützt vor Hitze, 
daher wird es den Kommunen ermöglicht, 
im gesamten Stadtgebiet mehr Grün zu 
schaffen. Darüber hinaus werden mehr na-
türliche Auffangflächen möglich gemacht, 
um Schäden durch Überflutungen zu ver-
hindern.

Gesetzentwurf und Gesetzgebungs
verfahren:
www.gfa-news.de/gfa/webcode/ 
20260527_002� a

Sachsen-Anhalt: Förderung  
für Projekt zur Entfernung  
von Medikamentenrückständen 
im Wasser

Auf der Kläranlage Halle-Nord sollen im 
Rahmen eines auf drei Jahre angelegten 
Projekts verschiedene Verfahren für eine 
vierte Reinigungsstufe erprobt werden. Ziel 
ist es insbesondere, Medikamentenrück-
stände effizient und kostengünstig aus 
dem Abwasser der Kläranlage Halle-Nord 
zu entfernen und die Verfahren für einen 
späteren großtechnischen Einsatz weiter-
zuentwickeln. Das Projekt wird durch das 
Kompetenzzentrum Wasserwirtschaft be-
gleitet und soll bis Ende 2028 abgeschlos-
sen werden. Die Hochschule Magdeburg-
Stendal bekam für dieses Projekt einen 
Fördermittelbescheid über 552 000 Euro 
vom Umweltweltministerium Sachsen-
Anhalt überreicht.� a

Umweltministerkonferenz: 
Beschlüsse zu Wassermanage-
ment, nachhaltige Entwicklung 
und Finanzierung Naturschutz

Im Rahmen der Umweltministerkonferenz 
(UMK) am 8. Mai 2026 in Leipzig haben die 
Ressortchefinnen und -chefs von Bund und 
Ländern über aktuelle umweltpolitische 
Themen beraten, unter anderem über die 
Stärkung der Wasserresilienz, den Schutz 
der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur 
und über nachhaltige Strategien zur Anpas-
sung an den Klimawandel. Ein weiteres 
Thema war die praxisgerechte Umsetzung 
des EU-Umweltstrafrechts in deutsches 
Recht. Darüber hinaus wurde die Frage der 
Finanzierung und Förderung von Klima- 
und Naturschutz erörtert. Zudem wurden 
Beschlüsse im Bereich Immissionsschutz 
sowie Ressourceneffizienz gefasst.

Die Bundesländer setzten sich auch da-
für ein, auf neue EU-Vorgaben mit umfang-
reichen Berichts- und Monitoringpflichten 
zu verzichten und stattdessen bestehende 
regionale und kommunale Strukturen zu 
stärken. Zudem wollen die Länder die Re
silienz von Städten und Ballungsräumen 
gezielt stärken und Maßnahmen wie Ent-
siegelung, Begrünung, wassersensible 
Stadtentwicklung und den Erhalt stadt
naher Ökosysteme gezielt fördern.� a

Stellungnahme des SRU zu 
zirkulärem Bauen vorgestellt

Zirkuläres Bauen schont sowohl Klima als 
auch Rohstoffe und spart langfristig Kos-
ten. Vorreiter der Branche zeigen bereits, 
wie dies möglich ist, doch es fehlt die brei-
te Umsetzung in den Markt. Wie zirkuläres 
Bauen stärker in die Praxis kommt, analy-
siert der Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen (SRU) in einer Stellungnahme vom 
April 2026. Zirkuläres Bauen bedeutet, Ge-
bäude möglichst zu erhalten, Bauprodukte 
wiederzuverwenden sowie den Um- und 
Rückbau bereits bei der Planung mitzuden-
ken. Technisch sei bereits vieles machbar, 
teilweise gebe es offene rechtliche Fragen.

Der SRU hat fünf Ansatzpunkte identifi-
ziert, um zirkuläres Bauen stärker in die 
Praxis zu bringen: 1. Digitalisieren – Stan-
dards schaffen, 2. Qualifizieren – Wissen 
vermitteln, 3. Fördern – Anreize setzen, 
4. Kreisläufe schließen – rechtlich steuern, 
5. Leitbild leben – öffentliche Hand als trei-
bende Kraft.
https://www.umweltrat.de� a
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